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HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT BERLIN 

 

Erste Ordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung 

für den Bachelorstudiengang 

 

Wirtschaftskommunikation (WK) 

 

im Fachbereich Informatik, Kommunikation und Wirtschaft 

vom 9. Oktober 2024 

 

Auf Grund von § 17 Abs. 1 Nr. 1 der Neufassung der Satzung der Hochschule für Technik und 

Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) zu Abweichungen von Bestimmungen des Berliner Hochschulgesetzes 

(AMBl. HTW Berlin Nr. 29/09) zuletzt geändert am 14. Oktober 2019 (AMBl. HTW Berlin Nr. 26/19), in 

Verbindung mit § 31 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz -

BerlHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 10. Juli 2024 (GVBl. S. 461), hat der Fachbereichsrat des Fachbereiches Informatik, 

Kommunikation und Wirtschaft der HTW Berlin am 9. Oktober 2024 die folgende Erste Ordnung zur 

Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

Wirtschaftskommunikation vom 11. Januar 2023 (AMBl. HTW Berlin Nr. 05/23) beschlossen*:  

 

 

Artikel 1 

 

Nr. 1 

Diese Änderungsordnung gilt für alle Studierenden des Bachelorstudiengangs 

Wirtschaftskommunikation, die seit dem Wintersemester 2023/24 immatrikuliert wurden. 

 

 

Nr. 2 

§ 12 Bachelorarbeit 

Absatz 2 wird ersetzt durch:  

„(2) Zur Bachelorarbeit wird zugelassen, wer Module im Umfang von mindestens 150 ECTS-

Leistungspunkten erfolgreich abgeschlossen hat. Ein oder eine Kandidat*in kann auch zugelassen 

werden, wenn er oder sie Module im Gesamtumfang von bis zu zehn ECTS-Leistungspunkten noch 

                                                           
* Bestätigt durch die Hochschulleitung der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin am 13. November 2024. 
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nicht erfolgreich abgeschlossen hat. Der Anmeldeschluss für die Bachelorarbeit in der Abteilung 

Studierendenservice (ASS) ist das jeweils festgelegte Ende der Vorlesungszeit des fünften 

Studienplansemesters.“ 

 

 

Artikel 2 

 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der HTW Berlin 

in Kraft. 

 

 


